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712 Die Wissenschaft vom objectiven Geist.

der Geisterwelt nicht endlich durch diese Einsamkeit wehe, und daß die
Gewalt des Weltgeistes zu schwach sei, um sich dieser entlegenen Theile
zu bemächtigen. Darin, daß es Bürger eines guten Staates wird,
kommt erst das Individuum zu seinem Recht." 1

Da die Sittlichkeit eine geistige, lebendige, organische Welt aus¬

macht, die Einheit des Einzelnen und des Allgemeinen, so kann man
dieselbe nicht geistlos, mechanisch, atomistisch durch die Zusammensetzung
der Individuen erklären, sondern muß sie als ein Ganzes auffassen,
welches sich gliedert und entwickelt, indem es aus der unmittelbaren Ein¬
heit durch Differenzirung zur vermittelten und vollendeten Einheit fort¬
schreitet. Die unmittelbare Einheit ist die Familie, die Differenzirung
ist die bürgerliche Gesellschaft, die vermittelte und vollendete Einheit
ist der Staats

I. Die Familie.
1. Die Ehe.

Die höchste Stufe der lebendigen Natur war die Fortpflanzung
der Individuen durch den Gattungsproceß; die erste Stufe und Grund¬
lage der sittlichen Natur ist die Ehe, die rechtlich-sittliche Form, in
und zu welcher die beiden Geschlechter in zwei Personen sich vereinigen,
um eine Person auszumachen und eine Familie zu gründen, ein natür¬
lich-sittliches Ganzes, das nicht aus atomen Persönlichkeiten, sondern

aus Gliedern (Mitgliedern) besteht, die in selbstbewußter Zusammen¬
gehörigkeit die Einheit einer Person bilden. In dieser sittlichen
Einheit besteht das Wesen und der Charakter der Ehe. Hieraus er¬

geben sich die eherechtlichen Bestimmungen.
Die Schließung geschieht durch die beiderseitige, feierliche, darum

öffentliche Erklärung ihrer vorhandenen Herzens- und Willenseinheit.
Wie die Person selbst erst mit dem Tode endet und durch den Tod

aufgelöst wird, so hat auch die Ehe den Charakter der Unauflös¬
lichkeit. Da aber die wechselseitige Liebe und Treue, dieser wesent¬

liche Grundbestandtheil der Ehe, dem Schicksal vergänglicher Dinge

ausgesetzt und einer völligen Vernichtung anheimfallen kann, so soll

auch die Scheidung der Ehe nicht gänzlich ausgeschlossen sein, wohl

aber auf das höchste erschwert werden und nur durch eine sittliche

* Ebendas. Dritter Theil. Die Sittlichkeit. §§ 142-153. S. 205-214. -
a Ebendas. §§ 154-157. S. 214-216.
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